
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Öffentliche Finanzen
Schlagworte Finanzausgleich
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Postulat
Datum 01.01.1989 - 01.01.2019

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernhard, Laurent
Heidelberger, Anja
Zumbach, David

Bevorzugte Zitierweise

Bernhard, Laurent; Heidelberger, Anja; Zumbach, David 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: Öffentliche Finanzen, Finanzausgleich, Postulat, 2012 - 2017. Bern:
Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Öffentliche Finanzen
1Finanzausgleich

01.01.89 - 01.01.19 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung

CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Diskussionslos überwies der Ständerat in der Herbstsession ein Postulat Stadler (glp,
UR), welches den Bundesrat mit der Überprüfung der Einhaltung der NFA-Prinzipien
beauftragte, namentlich der Subsidiarität, der fiskalischen Äquivalenz
(Übereinstimmung von Nutzniessern, Kosten und Entscheidungsträgern) und der neuen
Zusammenarbeits- und Finanzierungsformen zwischen Bund und Kantonen
(Programmvereinbarungen sowie Global- und Pauschalbeiträge). 1

POSTULAT
DATUM: 13.09.2012
LAURENT BERNHARD

Der Bundesrat genehmigte im September 2014 zudem einen Bericht über die
Einhaltung der Grundsätze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, der auf ein Postulat Stadler (glp, UR)
aus dem Jahr 2012 zurückging. Der Bundesrat zog nach der Überprüfung der relevanten
Verfassungsgrundsätze (Subsidiaritätsprinzip, Prinzip der fiskalischen Äquivalenz,
Respektierung der Organisations- und Finanzautonomie der Kantone) eine positive
Bilanz, kam jedoch gleichzeitig zum Schluss, dass teilweise eine "systeminhärente
Zentralisierungstendenz" festzustellen sei, da bei einem bedeutenden Anteil der rund
120 zwischen 2004 und 2013 erlassenen Vorlagen die Aufgabenerfüllung durch Bund
und Kantone gemäss dem Grundsatz des Vollzugsföderalismus geregelt worden war. Der
Bericht zeigte zudem, dass bei je vier der 120 Vorlagen die Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips als "fragwürdig" bzw. die des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz
als "kritisch" zu beurteilen war. Dennoch seien, so der Bundesrat, über alles gesehen
die NFA-Grundsätze sowohl bei der Erarbeitung von Vorlagen als auch bei deren
parlamentarischen Beratung beachtet und respektiert worden. 2

POSTULAT
DATUM: 12.09.2014
DAVID ZUMBACH

Der Bundesrat habe im Rahmen des dritten NFA-Wirksamkeitsberichtes zu prüfen, ob
die Einkommen von Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Zukunft nur noch mit 50%
im Ressourcenpotenzial der Kantone berücksichtigt werden sollten. Dieser Auffassung
war der Nationalrat, der ein entsprechendes Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR)
mit 151 zu 34 an den Bundesrat überwies. Eine Kommissionminderheit Schwander (svp,
SZ), die die Grenzgängereinkommen im Rahmen des Finanzausgleichs weiterhin zu drei
Vierteln ans Ressourcenpotenzial der Kantone anrechnen wollte, stiess nur bei etwas
mehr als der Hälfte der SVP-Fraktion auf Gehör. In der Vernehmlassung des
Wirksamkeitsberichts 2012-2015 hatten die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Neuenburg, Jura und Tessin die Ansicht vertreten, dass die durch die Grenzgänger
verursachten Kosten, welche den betroffenen Kantonen nicht abgegolten werden, eine
stärkere Reduktion der Gewichtung der Grenzgängereinkommen rechtfertigen
würden. 3

POSTULAT
DATUM: 10.03.2015
DAVID ZUMBACH

Der ressourcenschwächste Kanton soll nach erfolgten Ausgleichszahlungen des im
Rahmen des Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) definierten
Ressourcenausgleichs neu immer exakt die Mindestausstattung von 85% des
schweizerischen Durchschnitts erreichen und entsprechend das Dotationskapital vom
Wachstum des Ressourcenpotenzials entkoppelt werden. Dies forderte der Nationalrat
im März 2016 indem er ein Postulat Gössi (fdp, SZ) an den Bundesrat überwies, der das
Postulat selbst zur Annahme empfohlen hatte. Bekämpft wurde das Ansinnen von
Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG), die Petra Gössi, welche aus dem Geberkanton
Schwyz stammt, vorwarf, dass es ihr nur um eine Senkung des Dotationskapitals gehe.
Die Wachstumspotenziale innerhalb der Schweiz seien, so Gysi weiter, derart ungleich
verteilt, dass man diese bei der Ausstattung des Ressourcenausgleichs unbedingt
berücksichtigen müsse. Einer mehrheitlich geschlossen stimmenden Koalition aus SVP,
FDP, GLP und BDP war jedoch nicht beizukommen: Mit 116 zu 75 Stimmen bei 7
Enthaltungen fiel der Entscheid relativ deutlich aus. Nun gilt es, den bundesrätlichen
Bericht abzuwarten. 4

POSTULAT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH
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Im dritten NFA-Wirksamkeitsbericht hat der Bundesrat zu prüfen, ob beim
Ressourcenausgleich das gültige Mindestziel (85%) künftig durch eine
Mindestzielbandbreite (83-87%) ersetzt werden sollte. Dieser Auffassung war der
Nationalrat anlässlich der Frühjahrssession 2016 und überwies mit 123 zu 65 Stimmen
bei 10 Enthaltungen ein entsprechendes Postulat Fischer (glp, LU), das von Nationalrat
Bäumle (glp, ZH) übernommen worden war. Eine Mindestzielbandbreite, so Bäumle,
würde sämtlichen Kantonen und auch dem Bund mehr Verbindlichkeit und
Planungssicherheit geben. Nationalrat Hadorn (sp, NR), der das Postulat bekämpft
hatte, sah mit dem Vorschlag Fischers den Finanzausgleich als "Instrument des inneren
Zusammenhalts" des Landes infrage gestellt. 5

POSTULAT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Im Sommer 2017 reichte Albert Vitali (fdp, LU) ein Postulat ein, gemäss dem der
Bundesrat einen Bericht zu den Möglichkeiten der Optimierung des nationalen
Finanzausgleichs verfassen soll. Der Ressourcenausgleich zwischen den Kantonen soll
zukünftig Anreize für eine Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit beinhalten.
Das Postulat nahm Ideen einer politischen Arbeitsgruppe der Kantone unter anderem
bezüglich einer gesetzlich garantierten Mindestausstattung sowie einer verstärkten
Orientierung der Ausgleichssumme an der tatsächlichen Entwicklung der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Kantone auf. Der Bundesrat argumentierte, dass ihm die KdK im
März 2017 bereits einen „neuen Mechanismus zur Festlegung der Dotation des
Ressourcenausgleichs” vorgeschlagen habe, welcher die Anreize für die
ressourcenschwächsten Kantone steigern sollte. Diesen und andere Vorschläge prüfe
der Bundesrat im Rahmen des Wirksamkeitsberichts 2016-2019, folglich empfahl er das
Anliegen zur Annahme. Nachdem Yannick Buttet (cvp, VS) das Postulat in der
Herbstsession 2017 noch bekämpft hatte, konnte er seine Position in der Wintersession
2017 aufgrund seiner Abwesenheit nicht vertreten. In der Folge nahm der Nationalrat
das Postulat mit 126 zu 57 Stimmen – gegen den Widerstand der SP-Fraktion, einer
Mehrheit der Grünen-Fraktion, aber nur von vereinzelten Mitgliedern der CVP-Fraktion
– deutlich an. 6

POSTULAT
DATUM: 13.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2012, S. 727.
2) Medienmitteilung Bundesrat vom 12.9.2014
3) AB NR, 2015, S. 240
4) AB NR, 2016, S. 235 f.
5) AB NR, 2016, S. 236 f.
6) AB NR, 2017, S. 1688; AB NR, 2017, S. 2119 f.; Schlussbericht der KdK
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